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 Auf seiner 7626. Sitzung am 18. 
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 unter Begrüßung der aktiven Beteiligung der Bundesregierung Somalias an dem Prozess der allgemei-
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bei Bedarf wirksame Vermittlungsdienste zu leisten, und ermutigt zu einem intensiven diesbezüglichen Dia-

log zwischen der Bundesregierung Somalias, den Bundes- und Regionalverwaltungen, der Zivilgesellschaft 

und der somalischen Öffentlichkeit, mit fortwährender Unterstützung durch internationale und regionale 

Partner; 

 10. unterstreicht außerdem, dass der Rat davon ausgeht, dass es zu keiner Verlängerung der Fristen 
für den Wahlprozess kommen wird, weder für die Exekutive noch für die Legislative, und fordert alle we-

sentlichen Akteure und Institutionen in Somalia, einschließlich des Parlaments, auf, sich konstruktiv für Fort-

schritte in Bezug auf das Programm „Vision 2016“ im Vorfeld eines Wahlprozesses im Jahr 2016 zu enga-

gieren; 

 11. unterstreicht ferner, wie wichtig eine inklusive Regierungsführung im Geiste der nationalen Ein-

heit ist, um sicherzustellen, dass es zu keinen weiteren Verzögerungen im politischen Prozess kommt; 

 12. betont, wie wichtig es ist, den politischen Fahrplan für den Zeitraum von 2016 bis 2020 einzuhal-

ten, insbesondere um bis 2020 Wahlen herbeizuführen, bei denen jede Person eine Stimme hat; 

 13. begrüßt 
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Vereinten Nationen und andere humanitäre Akteure unternehmen, um gefährdeten Bevölkerungsgruppen le-

bensrettende Hilfe zu leisten, verurteilt jeglichen Missbrauch und jegliche Behinderung humanitärer Hilfe, 

verlangt erneut, dass alle Parteien den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang für die zeitnahe Hilfe an 

die hilfsbedürftigen Menschen in ganz Somalia erlauben und erleichtern, unterstreicht, wie wichtig eine ord-

nungsgemäße Rechenschaftslegung über die internationale humanitäre Hilfe ist, und legt den nationalen Be-
hörden für Katastrophenmanagement in Somalia nahe, ihre Kapazitäten mit Unterstützung der Vereinten Na-

tionen auszuweiten, um bei der Koordinierung der humanitären Reaktion eine stärkere Führungsrolle zu 

übernehmen; 

 20. bekräftigt die wichtige Rolle der Frauen und Jugendlichen bei der Verhütung und Beilegung von 

Konflikten und der Friedenskonsolidierung, betont, wie wichtig ihre Mitwirkung an allen Anstrengungen zur 

Wahrung und Förderung des Friedens und der Sicherheit ist, stellt fest, dass Frauen in den meisten Versamm-

lungen der neuen provisorischen Regionalverwaltungen nicht ausreichend vertreten sind, und fordert die 

Bundesregierung Somalias und die provisorischen Regionalverwaltungen nachdrücklich auf, die stärkere 

Vertretung der Frauen auf allen Entscheidungsebenen in den somalischen Institutionen weiter zu fördern, 

einschließlich durch die Umsetzung der Zusage der Bundesregierung, sicherzustellen, dass bei den Wahlen 

2016 30 Prozent der Sitze Frauen vorbehalten werden; 

 21. begrüßt die Ratifikation des Übereinkommens von 1989 über die Rechte des Kindes125 durch So-
malia, ermutigt zur vollständigen Durchführung des Übereinkommens sowie zur Ratifikation der dazugehö-

rigen Fakultativprotokolle126 oder zum Beitritt dazu und unterstreicht, dass der Rechtsrahmen für den Schutz 

von Kindern gestärkt werden muss; 

 22. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution unter-

richtet zu halten, unter anderem durch mündliche Sachstandsberichte und mindestens drei schriftliche Be-

richte, wobei der erste schriftliche Bericht bis zum 12. Mai 2016 und die nachfolgenden Berichte alle 

120 Tage vorzulegen sind; 

 23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7655. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 15. April 2016 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den General-

sekretär127: 

 Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 12. April 2016 betreffend die Bereit-

schaft der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, ein nationales Kon-

tingent von bis zu 70 Militärkräften zu entsenden, um das Unterstützungsbüro der Vereinten Nationen 

in Somalia zu unterstützen128, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 

nehmen die in Ihrem Schreiben enthaltenen Informationen und die darin vorgeschlagenen Regelungen 

zur Kenntnis, die so angesehen werden, dass sie ausschließlich der Erfüllung der mandatsmäßigen Auf-

gaben des Büros dienen. 

 Auf seiner 7674. Sitzung am 19. April 2016 beschloss der Rat, den Vertreter Somalias gemäß Regel 37 

seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Die Situ-

ation in Somalia“ teilzunehmen. 

_______________ 

125 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; 

LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
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LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten); dBGBl. 2012 II 

S. 1546; LGBl. 2017 Nr. 31; AS 2017 3239 (Protokoll zum M


